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Bei der Kirchenvorstandswahl am 8./ 9. November 2025 in der Kirchengemeinde 

wurden gewählt (Reihenfolge nach erreichter Stimmenzahl):

1. 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14.

7. 15.

8. 16.

Ersatzmitglieder sind in nachstehender Reihenfolge (in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl):

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Einsprüche gegen die Wahl können innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnis-

ses, d.h. bis zum Ablauf des 25. November 2025 schriftlich unter Angabe der Gründe beim bisherigen 

Kirchenvorstand der Kirchengemeinde (Adresse des Pastoralbüros:)

eingereicht werden. Maßgebend für die Einhaltung der Frist ist der Tag des Zugangs des Einspruchs-

schreibens an der oben genannten Adresse.

, den 

(Anschrift des Vorsitzenden)

                                                               




